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quenzen der in Rechenschaft erwachsenen Verfassungsnovelle
liegen für die Auslandschweizer einerseits in der Notwendigkeit
einer Verstärkung und 5traffung ihrer Organisation und andererseits

in der Aufstellung einer Prioritätsordnung für die kommende
Ausführungsgesetzgebung. Diese beiden Gegenstände sollen nach der
üblichen Vorbereitung in den Ländervereinigungen an der
Auslandschweizertagung in Lugano im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen.

Betreffend den Auswirkungen des Verfassungsartikels 45bis auf uns
Schweizer im Fürstentum Liechtenstein steht unser Verein in
Kontakt mit dem Eidgenössischen Politischen Departement in Bern.
Wir werden in einer unserer nächsten Ausgabe eingehend über dieses
Thema berichten.

********

Flugplätze in der Schweiz

Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
hat ein neues Verzeichnis der schweizerischen Flugplätze und

Gebirgslandeplätze veröffentlicht. Danach bestehen in der Schweiz
neun vom Departement konzessionierte oder durch Staatsvertrag
geschaffene Flughäfen, 48 vom Eidgenössischen Luftamt bewilligte
Flugfelder und 42 vom Departement bezeichnete Gebirgslandeplätze.
Landungen im Gebirge zu Ausbildungs-, sportlichen oder
touristischen Zwecken sind nur auf den 42 bezeichneten Plätzen zulässig
Auf den Gebirgslandeplätzen sind keine ständigen Einrichtungen
vorhanden, weshalb - im Gegensatz zu den Flughäfen und Flugfeldern
keine Halter bezeichnet werden können.

Als Flughäfen gelten Basel-Mülhausen, Bern-Belp, Les Eplatures
(La Chaux-de-Fonds), Genf-Cointrin, Grenchen, Lausanne-La Blê-
cherette, Samedan, Sitten und Zürich.

**********

"Neutralität ist Friedenserhaltung durch Nichteinmischung".
(Max Huber)

Ein Staat ist die Vereinigung von Menschen unter Rechtsgesetzen.
(Immanuel Kant)


	Flugplätze in der Schweiz

